




















































-188

Zusammenfassende Erklärung gemäß § 6 Abs.5 Satz 3 und §10 Abs.4 BauGB

Bauleitplanung der Stadt Schotten, Stadtteil Breungeshain

Bebauungsplan „Hoherodsopf" - 4 Änderung und Enveiterung

Die folgende zusammenfassende Erklärung gemäß § 6 Abs.5 Satz 3 BauGB und § 10 Abs.4 BauGB wird
Bestandteil der Verfahrensunterlagen:

1. Gründe der Wahl des vorliegenden Planes unter Beachtung anderweitiger Planungsmöglichkei-
ten

Die Stadt Schotten hatte am 27.09.2007 die Aufstellung des Bebauungsplans „Hoherodskopf, 2. Ände-
rung und Erweiterung im Stadtteil Breungeshain beschlossen und kam damit der Anfrage eines Investors
nach, der auf dem Hoherodskopf beabsichtigte einen Waldseilgarten zu errichten. Der Waldseilgarten ist
seit rd. 2 Jahren eröffnet und wird sehr gut angenommen. Diese Einrichtung hat eine wichtige Bedeutung
für das Tourismuskonzept im Vogelsberg erlangt und ist überregional bekannt.
Das jetzige Plangebiet der 4.Änderung befindet sich nur zu einem geringen Teil im Geltungsbereich des
rechtskräftigen Bebauungsplans „Hoherodskopf aus dem Jahr 1996 (südliche Feldwegparzelle) und
grenzt unmittelbar an den Geltungsbereich der 2.Änderung und Erweiterung an.
Die Bauherrschaft betreibt seit einigen Jahren auf dem Hoherodskopf einen sogenannten Kletterwald.
Diese Einrichtung wurde in den bestehenden Buchenhochwald integriert und fügt sich gut in die Vegetati-
on und Topographie des Hoherodskopfs ein. Der bestehende Kletterwald wird vornehmlich von körperlich
relativ agilen Menschen im Alter von 8-50 Jahren besucht. Das Erlebnis, sich nahezu frei zwischen den
Bäumen, abgehoben über dem Waldboden, zu bewegen ist somit für ältere und nicht mehr ganz so mobi-
Ie Menschen nicht erlebbar. Aus diesem Grund planen die Bauherren die Errichtung eines Abenteuerpar-
cours, der genau für diese Zielgruppe, aber auch für Familien mit Kindern sowie jüngere Besucher konzi-
piert werden wird. Bei dem Abenteuerparcours handelt es sich um eine modifizierte Variante eines Klet-
terwaldes, die sich von diesem dadurch unterscheidet, dass sich der Besucher nicht angeseilt über
Stahlseilbrücken oder ähnlichem bewegt, sondern er auf einem festgelegten Parcours, ohne Sicherungs-
technik wandeln kann.

Für die Errichtung dieses Parcours werden keinerlei bauliche Eingriffe, wie beispielsweise Türme oder
Pylone errichtet. Die Wegeführung führt über leicht zu begehende Kletterelemente von Baum zu Baum.
Die Elemente werden an „Baumplattformen" befestigt. Diese befinden sich in ca. 3m-8 m Höhe, direkt
am Baumstamm und werden durch eine spezielle Klemmtechnik fest mit der Plattform verbunden. Die
Kletterelemente erhalten einen Gehbelag aus Holzbrettern, so dass eine außerordentlich filigrane und
natürlich anmutende Wegeführung entsteht.

Der Besucher wandelt nun also auf abenteuerlichen Wegen durch die Bäume. Es geht hier also nicht um
die Errichtung eines Gebäudes, sondern lediglich um eine außerordentlich naturnahe und erlebnisreiche
Parcoursführung durch den Wald, die sich nur durch die vorgenannten Punkte von der Konzeption eines
konventionellen Kletterwaldes unterscheidet.
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Das Plangebiet ist im Flächennutzungsplan als Waldfläche dargestellt. Daher ist für die Aufstellung des
Bebauungsplans auch die Änderung des Flächennutzungsplanes erforderlich, die im Parallelverfahren (§
8 Abs.3 BauGB) durchgeführt wird.

Um die geplante Nutzung bauplanungsrechtlich zu sichern, die Fläche ist als bauplanungsrechtlicher
Außenbereich (§ 35 BauGB) zu beurteilen, ist die Änderung und Erweiterung des rechtskräftigen Bebau-
ungsplan (2.Änderung und Erweiterung) erforderlich. Das Plangebiet erfasst Waldflächen (Wald gemäß §
9 Abs.1 Nr. 18b BauGB). Der Waldseilgarten, der nun nordöstlich an den bestehenden Waldseilgarten
angrenzt, wird in der 4. Änderung des Bebauungsplans ebenfalls als Sondergebiet Waldseilgarten gemäß
§ 11 Abs.2 BauNVO ausgewiesen. Durch den Bebauungsplan wird die Errichtung von Kletterelementen,
die an den Bäumen befestigt werden, und einer kleinen Gerätehütte im südlichen Bereich des Ptange-
biets ermöglicht, in der Gerätschaften und Material des Waldseilgartens untergebracht werden können
(Angebotsplanung, derzeit nicht vorgesehen).

Der Waldseilgarten soll mittels einer Klemmtechnik an den Bäumen befestigt werden, so dass die Bäume
nicht beschädigt werden. Das Areal des Waldseilgartens wird nach Angaben der Betreiber nicht einge-
zäunt. Somit bleibt das Gelände der Allgemeinheit zugänglich. In nordwestlicher Richtung grenzt das
Plangebiet an ein FFH- und ein Vogelschutzgebiet an. Entlang dieser Grenze wurde bereits über die
2-Änderung und Erweiterung die Anpflanzung einer 2m breiten Brombeerhecke vorgesehen, um künftige
Wegebeziehungen und -Verbindungen zwischen Waldseilgarten und FFH- bzw. Vogelschutzgebiet zu
unterbinden. Im neuen Abschnitt des Waldseilgarten sind keine fußläufigen Verbindungen zum beste-
henden Waldseilgarten vorgesehen, so dass keine Eingriffe in die Vegetation und in den Boden vorberei-
tet werden.

Das nachfolgende Foto zeigt einen Teilausschnitt aus einem Parcours sowie die Klemmtechnik der Po-
deste und Plattformen an den Buchenstämmen.

Die Erschließung des Plangebiets ist bereits durch die weiter südlich angrenzende Straße sichergestellt.
Die in unmittelbarer Nähe zum Plangebiet vorhandenen Parkmöglichkeiten können den Besucherverkehr
aufnehmen. Damit ist das Plangebiet für die Besucher gut erreichbar und zugänglich.
Aus städtebaulicher Sicht kann das Vorhaben befürwortet werden, da mit der Erweiterung des Waldseil-
gartens das vorhandene Angebot an Freizeit- und Erholungseinrichtungen auf dem Hoherodskopf er-
gänzt und somit das Image und die Attraktivität der Region gesteigert werden kann. Durch die Einrichtung
eines unmittelbar in die Natur eingebundenen Waldseilgartens können die Anforderungen an einen um-
weit- und landschaftsschonenden Umgang erfüllt werden, da außer der geplanten Gerätehütte (maximal
zulässige Grundfläche 50qm) keine zusätzliche Versiegelung der Flächen vorgesehen ist und auch durch
die Anlagen des Waldseilgarten (Klemmtechnik) keine Schäden an den Bäumen zu erwarten sind. Die
Umweltverträglichkeit der Anlage kann durch den jetzt seit fast 2 Jahren andauernden Betrieb bestätigt
werden.

Die auf dem Hoherodskopf bereits vorhandenen Erholungs- und Freizeiteinrichtungen (Spielplatz, Som-
merrodelbahn, Skiliftanlagen, Gaststätte, Wander- und Langlaufrouten) werden durch diese Erweiterung
bereichert. Die bereits vorhandenen Infrastruktureinrichtungen wie Parkplatz und sanitäre Einrichtungen
werden von den Besuchern des Waldseilgartens bereits genutzt, so dass beispielsweise eine zusätzliche
Versiegelung durch Parkflächen vermieden werden kann.
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Zum Entwurf des Bebauungsplanes wurde der Geltungsbereich um eine weitere Waldparzelle erweitert
(Flur 10 Flurstück 2tlw.), in der naturschutzrechtliche Kompensationsmaßnahmen festgesetzt werden. Die
Aufnahme dieser Kompensationsmaßnahme wurde erforderlich, da im Bereich der geplanten Erweiterung
einzelne Bäume in ihrem Bestand aus sicherheitstechnischen Gründen zurückgeschnitten werden müs-
sen. Hierzu gibt es eine Stellungnahme zum Zustand des Buchbestandes auf der geplanten Erweite-
rungsfläche des Kletterwaldes des Hoherodskopf. Hierbei handelt es sich um einzelne Habitatbäume, die
nun im Bereich einer Waldparzelle südlich des Plangebietes neu zu entwickeln sind (Altholzinsel).

Die Frage einer Alternativenprüfung stellt sich aufgrund des Bestandes und eines bisher rechtskräftigen
Planes nicht. Anderweitige Planungsmöglichkeiten in Breungeshain liegen auch nicht vor oder wären nur
mit einem erheblichen Erschließungsaufwand und neuem Flächenverbrauch im Außenbereich verbun-
den.

2. Art und Weise der Berücksichtigung der Umweltbelange

Bei der Aufstellung des Bebauungsplans „Hoherodskopf, 4. Änderung und Erweiterung wurde gemäß §
2 (4) Baugesetzbuch (BauGB) für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 (6) 7 und § 1a eine Um-
weltprüfung durchgeführt, in der die voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und in
einem Umweltbericht beschrieben und bewertet wurden. Der Umweltbericht ist ein gesonderter Teil der
Begründung und wurde dem Vorentwürf und dem Entwurf des Bebauungsplanes beigefügt. Gleichzeitig
wurde für beide Verfahrensschritte eine NATURA 2000-Veträglichkeitsprognose und eine artenschutz-
rechtliche Prüfung erstellt und ausgelegt.

Für die Bestandsaufnahme wurden die in der Praxis bewährten Verfahren eingesetzt, so u.a. Geländebe-
gehung und Erfassung der Biotop- und Nutzungstypen. Diese ermöglichten eine Bewertung des Biotop-
bestandes und bildeten die Grundlage für die Bewertung der zu erwartenden Umweltauswirkungen. Ne-
ben der Beschreibung und Bewertung des Bestandes sowie der voraussichtlichen Auswirkungen der
Planung auf die einzelnen Umweltbelange, wurde die sich aus dem Bundesnaturschutzgesetz ergebende
Eingriffs- und Ausgleichsthematik (naturschutzrechtliche Eingriffsregelung) abgearbeitet.

Entsprechend § 2a BauGB war der Umweltbericht Teil der Begründung zum Bebauungsplan und unterlag
damit den gleichen Verfahrensschritten wie die Begründung an sich (u.a. Öffentlichkeits- und Behörden-
beteiligung). Der Umweltbericht und die im Rahmen der Verfahrensschritte gem. § 3 Abs. 1 i.V.m. § 4
Abs. 1 BauGB und gem. § 3 Abs. 2 i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB eingegangenen umweltrelevanten Stellung-
nahmen, wurden in der bauleitplanerischen Abwägung berücksichtigt. Die Art und Weise der Berücksich-
tigung der Ergebnisse der öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung ist Inhalt des nachfolgenden Kapitels.

3. Art und Weise der Berücksichtigung der Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteili-
gung

Die zu den Umweltbelangen im Rahmen der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung eingegangenen
Anregungen und Bedenken wurden in Form einer Abwägung behandelt. Die Art und Weise wie die im
Rahmen der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung eingegangenen Anregungen und Bedenken im
Bebauungsplan berücksichtigt wurden, sind im Detail in den Beschlussempfehlungen zu den jeweiligen
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Verfahrensschritten gemäß § 3 Abs.1 i.V.m. § 4 Abs.1 BauGB sowie § 3 Abs.2 i.V.m. § 4 Abs.2 BauGB
dokumentiert und zu entnehmen. Diese Beschlussempfehlungen wurden in den städtischen Gremien
entsprechend vorgestellt, thematisiert und letztlich von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen.

Im Rahmen der Offenlage gemäß § 3 Abs.2 BauGB wurden folgende Hinweise aufgeführt:

Kreis, Gesundheitsamt.J/Vasser- und Bodenschutz

Hinweise auf das Trinkwasserschutzgebiet.

RP Gießen, Dez.^3,1 Obere Forstbehörde

Hinweise zu möglichen baulichen Anlagen im Bereich der Waldfläche.

ZAV

Hinweise zur Aufstellung von Restabfallbehältern.

Die konkreten Anregungen und Hinweise der Fachbehörden zu den verschiedenen Umweltbelangen sind
im Rahmen der Abwägungen ausführlich behandelt worden, es wird auf die Ausführungen auf den Seiten
....ff. und ....ff. zum Bebauungsplanverfahren sowie auf die Seiten ....ff. und ....ff. der Verfahrens- und
Genehmigungsunterlagen verwiesen.

Linden und Schotten, Oktober 201 1
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